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1. Allgemeines 

 Prüfungsauftrag / -umfang 

Der gesetzliche Prüfungsauftrag ergibt sich aus § 155 Abs. 1 i. V. m. § 156 NKomVG. Die 

Jahresabschlussprüfung wurde entsprechend § 156 Abs. 1 NKomVG vorgenommen und 

erstreckte sich auf die mit dem Jahresabschluss vorgelegten Unterlagen: 

 Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen 

 Ergebnisrechnung 

 Finanzrechnung 

 Bilanz 

 Anhang sowie die Anlagen zum Anhang (§ 128 Abs. 3 NKomVG). 

Bei der Prüfung waren neben den Vorschriften des NKomVG auch die Vorschriften der 

KomHKVO zu berücksichtigen. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Un-

richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 

vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-

keit des rechnungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben 

in der Buchführung im Jahresabschluss mit seinen Bestandteilen und Anlagen überwie-

gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasste die Beurteilung der 

angewandten Bilanzierungsgrundsätze sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 

Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts. 

 Prüfungsunterstützung 

Die Gemeinde stellte alle angeforderten Prüfungsunterlagen zur Verfügung. Während der 

Prüfung erteilte die Verwaltung alle erbetenen Auskünfte. 

2. Grundsätzliche Feststellungen 

Die Prüfung hat sich gemäß § 156 Abs. 1 Ziffer 3 NKomVG auch darauf zu erstrecken, ob 

nach den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden 

Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist. Die 

Feststellungen der Vorjahresprüfung wurden nicht vollständig ausgeräumt. Insgesamt ist 

festzustellen, dass der Haushalt 2019 der Gemeinde wirtschaftlich geführt wurde. 

 Vorangegangene Prüfung 

2.1.1 Jahresabschluss Vorjahr 

Die Prüfung des Jahresabschlusses des Vorjahres erfolgte vom 04.02.2022 bis 

18.05.2022 – mit Unterbrechungen. Bei der Bilanz des Vorjahres handelt es sich um die 

Werte der Schlussbilanz im Rahmen des Jahresabschlusses. Der Schlussbericht wurde 

auf den 14.07.2022 datiert und der Gemeinde am 18.07.2022 zugeleitet. Der geprüfte 

Jahresabschluss wurde am 15.09.2022 durch den Rat der Gemeinde beschlossen. Die 

Entlastung wurde erteilt. 

Es erfolgte eine öffentliche Bekanntmachung der Beschlüsse im Amtsblatt vom 

30.11.2022. 

Dabei wurde auf die öffentliche Auslegung vom 01.12.2022 bis 09.12.2022 hingewiesen.  
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 Vergabewesen 

Im Prüfungsjahr vergab die Gemeinde Aufträge, die dem Vergaberecht unterlagen. Die 

Prüfung ergab dabei keine Feststellungen zur Beachtung der geltenden Wertgrenzen hin-

sichtlich der gewählten Vergabeart. 

Gemäß § 110 Abs. 2 NKomVG ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu 

führen. Die Beachtung dieses Haushaltsgrundsatzes ist auch im Hinblick auf die Siche-

rung der stetigen Aufgabenerfüllung prüfungsrelevant. Bei der Vergabe von Aufträgen 

dient die Beachtung der Vergabevorschriften dem Ziel, wirtschaftlich zu verfahren. Für 

Körperschaften des öffentlichen Rechts gilt das Vergaberecht (gemäß § 4 VgV i. V. m.  

§ 98 GWB). Das RPA hat daher im Rahmen der Jahresabschlussprüfung die Beachtung 

von Vergabevorschriften zu prüfen. 

Gemäß § 28 KomHKVO muss dem Abschluss von Verträgen über Lieferungen und Leis-

tungen eine öffentliche Ausschreibung vorausgehen, wenn nicht die Natur des Geschäftes 

oder besondere Umstände eine Ausnahme rechtfertigen.  

Die Gemeinde Merzen hat dem RPA im Jahr 2019 nur eine Vergabe für den Kanal- und 

Straßenausbau Meyers Esch gemeldet. Das Auftragsvolumen belief sich auf 199,3 T€ 

brutto. Beanstandungen bei den gemeldeten Vergaben gab es nicht. 

 Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Anhangs 

Die Feststellung der Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses erfolgte am 

31.01.2023 durch den Bürgermeister. 

■  Der Jahresabschluss wurde nicht fristgerecht aufgestellt. 

Der vorgelegte Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus den Büchern und sonstigen 

Aufzeichnungen entwickelt. 

Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen Anlagen und Erläuterungen. 

3. Haushaltswirtschaft 

 Haushaltssatzung 

Der Rat der Gemeinde beschloss die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 in 

seiner Sitzung vom 07.03.2019. Damit erfolgte der Beschluss nicht mehr fristgerecht zur 

Vorlage an die Kommunalaufsichtsbehörde. Die Verkündung der Haushaltssatzung erfolg-

te ordnungsgemäß. Die Auslegung erfolgte vom 03.06.2019 bis zum 12.06.2019. Die 

Haushaltssatzung trat am 13.06.2019 in Kraft. 

Der Ergebnishaushalt wies jeweils einen Gesamtbetrag an Erträgen und Aufwendungen 

nach: 

Ergebnishaushalt 
ordentliche Erträge i. H. v. 4.907.100,00 € 

ordentliche Aufwendungen i. H. v. 4.213.100,00 € 

außerordentliche Erträge i. H. v. 0,00 € 

außerordentliche Aufwendungen i. H. v. 0,00 € 

Tabelle 1: Ergebnishaushalt  
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Der vorgeschriebene Haushaltsausgleich konnte erreicht werden. 

Der Finanzhaushalt wies jeweils einen Gesamtbetrag an Ein- und Auszahlungen nach: 

Finanzhaushalt 
Einzahlungen i. H. v. 5.571.300,00 € 

Auszahlungen i. H. v. 5.571.300,00 € 

Tabelle 2: Finanzhaushalt 

Der Finanzhaushalt ist nach den Plandaten in Ein- und Auszahlungen ausgeglichen. 

Wegen der Teilhaushalte wird auf den Haushaltsplan Bezug genommen. 

Die Haushaltssatzung 2019 enthielt Kreditermächtigungen für Investitionen und Investiti-

onsförderungsmaßnahmen i. H. v. 553,7 T€ 

Verpflichtungsermächtigungen wurden in der Haushaltssatzung 2019 nicht veranschlagt. 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite in Anspruch ge-

nommen werden dürfen, wurde mit 793,4 T€ festgesetzt. 

 Genehmigung 

Die Haushaltssatzung war genehmigungspflichtig. Der in § 2 der Haushaltssatzung fest-

gelegte Höchstbetrag für Investitionskredite bedurfte einer Genehmigung nach § 120 Abs. 

2 NKomVG durch die Kommunalaufsichtsbehörde (Landkreis Osnabrück). Die Genehmi-

gung erfolgte durch die Kommunalaufsichtsbehörde mit Datum vom 14.05.2019. 

 Vorläufige Haushaltsführung 

■  Die Bestimmungen zur vorläufigen Haushaltsführung wurden grundsätzlich beachtet. 

Das RPA weist darauf hin, dass gemäß § 116 Abs. 1 NKomVG nur Auszahlungen zuläs-

sig sind, zu denen die Gemeinde rechtlich verpflichtet ist, die zur Weiterführung notwendi-

ger Aufgaben unaufschiebbar sind oder um Investitionen/Investitionsfördermaßnahmen 

fortzuführen, für die bereits im Vorjahr Beträge vorgesehen waren. 

 Liquiditätskredite 

Die Gemeinde nahm im gesamten Haushaltsjahr 2019 keine Liquiditätskredite in An-

spruch. 

 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Im Haushaltsjahr 2019 wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 

67.577,29 € ausgewiesen. 

Im Haushaltsjahr 2019 wurden über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen i. H. v. 

105.929,12 € ausgewiesen. 
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■  Grundsätzlich muss eine Gemeinde gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG eine Nach-

tragshaushaltssatzung erlassen, wenn zusätzliche Aufwendungen und Auszahlungen in 

"erheblichem Umfang" entstehen bzw. geleistet werden müssen. Wann die Aufwendun-

gen und Auszahlungen für die Gemeinde Merzen erheblich sind, wurde bisher nicht konk-

ret geregelt. Die Gemeinde muss den Begriff der "Erheblichkeit" gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 

2 NKomVG für sich auslegen um entscheiden zu können, ab wann eine Nachtragshaus-

haltssatzung zu erlassen ist. Nach Aussage der Verwaltung soll dies mit der Haushalts-

satzung 2023 erfolgen. 

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 117 Abs. 1 

NKomVG nur zulässig, soweit sie zeitlich und sachlich unabweisbar sind. Diese Unab-

weisbarkeit war in allen Fällen nachvollziehbar begründet. 

Daneben muss für jede Genehmigung ein konkreter Deckungsvorschlag unterbreitet wer-

den (vgl. §§ 17-19 KomHKVO). Ein reines Erhöhen des Budgets bzw. der Aufwands- / 

Auszahlungsermächtigung ist unzulässig. 

Im Rechenschaftsbericht der Gemeinde Merzen wurden die überplanmäßigen Auszah-

lungen in den Teilbudgets des Finanzhaushaltes als Gesamtsumme (Auszahlungen aus 

laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit) ausgewiesen. Es wurde an-

genommen, dass Minderauszahlungen und Mehreinzahlungen aus laufender Verwal-

tungstätigkeit automatisch Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeiten decken, ohne 

dass hier eine über- bzw. außerplanmäßige Auszahlung gebildet werden muss.  

Tatsächlich sind die Auszahlungen getrennt nach Auszahlungen für laufende Verwal-

tungstätigkeit und Investitionstätigkeit auszuweisen. Minderauszahlungen bzw. Mehrein-

zahlungen bei laufender Verwaltungstätigkeit berechtigen nicht automatisch zu Mehraus-

zahlungen bei Investitionstätigkeit. 

Aufgrund der in der KomHKVO klar definierten Reihenfolge dienen im Finanzhaushalt die 

Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 KomHKVO ins-

gesamt zur Deckung der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Auszah-

lungen zur Tilgung von Investitionskrediten, der Rückzahlung innerer Darlehen und ge-

mäß § 17 Abs. 2 KomHKVO zur Tilgung von Liquiditätskrediten. Übersteigen die Mehrein-

zahlungen die genannten Auszahlungen, dienen diese gemäß § 17 Abs. 3 S. 1  

KomHKVO gemeinsam mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Aufnahme 

von Investitionskrediten zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit. In diesem 

Sinne können Mehreinzahlungen oder Minderauszahlungen für die laufende Verwaltungs-

tätigkeit über- bzw. außerplanmäßig zur Deckung der Mehrauszahlungen für Investitions-

tätigkeit verwendet werden.  

Für die Bildung von über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen ist eine vorherige Ge-

nehmigung durch die Vertretung der Gemeinde notwendig. Ausgenommen sind hiervon 

unerhebliche Mehraufwendungen / -auszahlungen, welche durch den Hauptverwaltungs-

beamten genehmigt werden dürfen und dem Rat im Anschluss zur Kenntnisnahme vorzu-

legen sind (lt. Haushaltssatzung max. 2.000 € des jeweiligen Haushaltsansatzes). 
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Eine Ausnahme bildet hier der in der Haushaltssatzung beschlossene Deckungsvermerk 

gemäß § 19 Abs. 4 KomHKVO. So werden Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen 

aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Inves-

titions- oder Finanzierungstätigkeiten innerhalb des jeweiligen Budgets für einseitig de-

ckungsfähig erklärt, wenn dieses einen Betrag von im Einzelfall 10.000 € nicht überschrei-

tet. Da jedoch die Ansätze in den betroffenen Budgets überschritten wurden, sind die  

Voraussetzungen zur Deckung nicht gegeben.  

  An dieser Stelle weist das RPA darauf hin, dass bei Maßnahmen, die als Investition 

geplant, aber als Aufwand verbucht werden, keine Deckung aus den eingesparten investi-

ven Mitteln vorliegen kann. Die Deckung von Aufwendungen durch eingesparte Investitio-

nen ist nicht vorgesehen (vgl. § 17 KomHKVO). 

Demnach belaufen sich die überplanmäßigen Auszahlungen in der Gemeinde Merzen wie 

folgt:  

 

■  Der Genehmigungsvorbehalt des Rates der Gemeinde wurde in diesen Fällen nicht 

beachtet. 

 Haushaltssicherung 

Die finanzielle Lage der Gemeinde erforderte keine Maßnahmen der Haushaltssicherung. 

4. Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 

 Bilanz - Allgemeines 

Es besteht Bilanzidentität, da die Werte der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit den 

Werten der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen. Der Grundsatz der Einzelbe-

wertung wurde beachtet. Die Vermögensgegenstände, Schulden und Rückstellungen 

wurden zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln bewertet. Die Gemeinde bewertete 

nach dem Vorsichtsprinzip. Die angesetzten Werte sind nachvollziehbar. 

Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften sowie der Stetigkeitsgrundsatz wurden 

beachtet. 

 Bilanz - Aktiva 

Alle Bilanzpositionen zur Aktiva wurden vollständig nachgewiesen. Die Erläuterungen der 

Bilanzpositionen waren ausreichend. 

  

Budget lfd. Verwaltungstätigkeit Investitionstätigkeit

Teilhaushalt 1 41.047,23 €

Teilhaushalt 2

Teilhaushalt 3

Teilhaushalt 4 20.225,62 € 44.356,27 €
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Aktiva 

 31.12.2018 31.12.2019 
Veränderung 

(absolut) 
Veränderung 

Immaterielles Vermögen 492.713,00 € 692.337,00 € +199.624,00 € +40,5 % 

Sachvermögen 8.865.191,73 € 9.522.068,11 € +656.876,38 € +7,4 % 

Finanzvermögen 121.233,38 € 191.786,38 € +70.553,00 € +58,2 % 

Liquide Mittel 1.886.559,41 € 2.087.644,90 € +201.085,49 € +10,7 % 

Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

Bilanzsumme 11.365.697,52 € 12.493.836,39 € +1.128.138,87 € +9,9 % 

Tabelle 3: Aktiva 

Wesentliche Veränderungen auf der Aktivseite ergeben sich durch die geleisteten Zu-

schüsse für den Krippenbau (+218,7 T€), durch Baumaßnahmen am Dorfgemeinschafts-

haus (+36,3 T€), durch Straßenbauarbeiten Plaggenschale Mitte und am Osterodener 

Weg (+550,4 T€), für die Erweiterung des Baugebiets "Meyers Esch" (+294,3 T€), durch 

Forderungen (+70,5 T€), durch die planmäßigen Abschreibungen (-263,5 T€) sowie auf-

grund gestiegener liquider Mittel (+201,1 T€).  

4.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

Die Anlagenübersicht als nachvollziehbare Unterlage über die Veränderung von immate-

riellen Werten war vorhanden. 

Die Gemeinde berücksichtigte, dass nur immaterielle Vermögensgegenstände, deren 

Nutzung zeitlich begrenzt ist, einer Abschreibung unterliegen. 

4.2.2 Sachvermögen (Allgemeines) 

Die Sachanlagen wurden vollständig erfasst. Hierbei war die Erfassung der Sachanlagen 

stets belegt und nachvollziehbar. Die Zugänge wurden im Rechnungsjahr durch Feststel-

lung des wirtschaftlichen Eigentums und der Aktivierbarkeit daraufhin überprüft, ob die 

Voraussetzungen für die Erfassung gegeben waren. 

Die wesentlichen Zugänge des Sachvermögens ergeben sich aus Zahlungen für das be-

reits in Betrieb genommene Dorfgemeinschaftshaus (+36,3 T€) sowie den Straßenbau-

maßnahmen Plaggenschale Mitte und Osterodener Weg (+550,4 T€). 

4.2.2.1 Abschreibung 

Für die Abschreibung der zeitlich begrenzten Sachanlagen wurde die lineare Methode 

gewählt. 

Die Abschreibungsgrundlage, die Bemessungsgrundlage und die betriebsgewöhnliche 

Nutzungsdauer wurden entsprechend der Abschreibungstabelle angesetzt. 

Der Anschaffungs- und Herstellungswert für geringwertige Vermögensgegenstände wurde 

direkt als Aufwand erfasst. 

Insgesamt stimmten die ausgewiesenen Abschreibungen auf das Sachvermögen mit den 

Angaben der Anlagenübersicht überein. 
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4.2.2.2 Anlagenabgang 

Die bilanzierten Werte stimmten mit den in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträ-

gen und Verlusten aus Anlagenabgängen überein. 

4.2.2.3 Inventur 

Eine Inventur wurde im Berichtsjahr nicht durchgeführt. 

Nach § 39 Abs. 1 KomHKVO ist zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Inventur 

durchzuführen. Die Inventur erfolgt in der Regel durch eine körperliche Bestandsaufnah-

me. Nach § 40 Abs. 1 KomHKVO kann, außer bei Vorräten, auf eine körperliche Be-

standsaufnahme zum Abschlussstichtag verzichtet werden, wenn anhand vorhandener 

Verzeichnisse der Bestand an Vermögensgegenständen und Schulden nach Art, Menge 

und Wert festgestellt werden kann (Buchinventur) und gesichert ist, dass das Inventar die 

tatsächlichen Verhältnisse zutreffend darstellt. Bei der Gemeinde Merzen wird dies insbe-

sondere durch das Führen einer Anlagenbuchhaltung gewährleistet.  

Zwischenzeitlich wurde in 2021 eine Inventur durchgeführt.  

■  Eine zuverlässige Inventur setzt eine sorgfältige Inventurplanung voraus. Dazu sollte 

eine Inventuranweisung erstellt werden.  

4.2.2.4 Anlagen im Bau 

Bei den im Prüfungsjahr fertig gestellten Anlagen erfolgte die Umbuchung in die entspre-

chenden Vermögensposten. Es wurden nur tatsächlich noch nicht fertig gestellte Vermö-

gensgegenstände als Anlagen im Bau ausgewiesen. 

4.2.3 Finanzvermögen 

4.2.3.1 Forderungen - allgemein 

Im Prüfungsjahr wurden Forderungen i. H. v. 191.198,01 € ausgewiesen. Die Forderun-

gen wurden entsprechend der Bilanzgliederung getrennt ausgewiesen. Insgesamt waren 

die Ursprungsbeträge und der Gesamtbetrag der jeweiligen Forderung sowie die Fälligkei-

ten korrekt erfasst. Die ausgewiesenen Forderungen ließen sich mit den Sachkonten, den 

Personenkonten, den stichtagsbezogenen Saldenlisten, den ggf. eingeholten Saldenbe-

stätigungen abstimmen. 

Größere Forderungen ergeben sich aus Konzessionsabgaben (57,1 T€), aus Erschlie-

ßungsbeiträge (67,3 T€) und Gewerbesteuerbeträgen (35,8 T€).  

Zum Abschlussstichtag führte die Gemeinde Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen 

durch. Grund und Höhe der Ab- und Zuschreibungen waren in allen Fällen vertretbar. 

Die Wertberichtigungen summieren sich zum 31.12.2019 auf insgesamt 38,6 T€. In dieser 

Höhe bestehen Forderungen der Gemeinde, die aus Sicht der Verwaltung nicht werthaltig 

sind und damit wahrscheinlich nicht eingehen werden. 

Insgesamt lag eine mit den Nachweisen abstimmbare Forderungsübersicht vor, in der die 

vorgesehene Gliederungsform eingehalten wurde und in der die entsprechenden Rest-

laufzeiten angegeben waren.  
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4.2.3.2 Sonstige Vermögensgegenstände 

Bei den unter sonstigen Vermögensgegenständen nachgewiesenen Vermögen, handelte 

es sich um Vermögensgegenstände, die nicht an anderer Stelle bilanziell zu erfassen wa-

ren. 

Insgesamt handelte es sich um Vermögensgegenstände, die voraussichtlich nur für einen 

kurzen Zeitraum vorlagen. 

4.2.4 Liquide Mittel 

Die liquiden Mittel wurden getrennt ausgewiesen. Alle erforderlichen Nachweise für die 

Einzelbestände lagen vor. 

Insgesamt stimmten die ausgewiesenen liquiden Mittel mit den bestehenden Konten 

(Endbestand der Zahlungsmittel lt. Finanzrechnung, Bankkonten und Barkasse) überein. 

Die liquiden Mittel betrugen 2.087,6 T€ zum 31.12.2019 (Vorjahr: 1.886,6 T€) und sind 

damit um 201,0 T€ gestiegen. 

 Bilanz - Passiva 

Alle Bilanzpositionen der Passiva wurden vollständig nachgewiesen. Die Erläuterungen 

der Bilanzpositionen waren ausreichend. 

Passiva 

 31.12.2018 31.12.2019 
Veränderung 

(absolut) 
Veränderung 

Nettoposition 9.667.826,60 € 10.853.402,40 € +1.185.575,80 € +12,3 % 

Schulden 1.491.178,92 € 1.279.870,99 € -211.307,93 € -14,2 % 

Rückstellungen 206.692,00 € 360.563,00 € +153.871,00 € +74,4 % 

Passive Rechnungsabgrenzung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,0 % 

Bilanzsumme 11.365.697,52 € 12.493.836,39 € +1.128.138,87 € +9,9 % 

Tabelle 4: Passiva 

Auf der Passivseite (+1.128,1 T€) resultieren die Veränderungen vor allem aus dem Jah-

resüberschuss (+810,1 T€), aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen 

(+325,2 T€), den erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten (+135,8 T€), den höheren 

Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs (+184,4 T€), der planmäßigen Auflö-

sung der Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-84,8 T€), aus der plan-

mäßigen Tilgung von Investitionskrediten (-157,2 T€), geringeren Verbindlichkeiten aus 

Lieferungen und Leistungen (-57,4 T€) und den Rückstellungen für unterlassene Instand-

haltungen (-32,9 T€). 

4.3.1 Nettoposition 

Die verschiedenen Kapitalarten wurden entsprechend den vorgeschriebenen Bilanzpositi-

onen getrennt ausgewiesen. 

4.3.2 Rücklagen 

Das festgestellte Jahresergebnis des Vorjahres wurde korrekt in die Rücklage übernom-

men. 
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4.3.3 Jahresergebnis 

Das Jahresergebnis wurde mit der Ergebnisrechnung übereinstimmend ausgewiesen. 

4.3.4 Sonderposten 

Im Haushaltsjahr erhielt die Gemeinde zweckgebundene Investitionszuwendungen für 

abnutzbare Vermögensgegenstände. Die erhobenen Beiträge (z. B. Erschließungsbeiträ-

ge oder ähnliches) standen im Zusammenhang mit der Anschaffung oder Herstellung ei-

nes abnutzbaren Vermögensgegenstandes. Die Sonderposten wurden entsprechend der 

Nutzungsdauer aufgelöst. 

Zugänge ergaben sich in 2019 aus den Investitionskostenzuschüssen für den Krippenbau 

(180,0 T€), den Osterodener Weg (42,5 T€) und Plaggenschale Mitte (150,1 T€). Hinzu 

kommen Erschließungsbeiträge für Plaggenschale Mitte (27,6 T€) und die Erweiterung 

des Baugebiets Meyers Esch (+135,8 T€). Demgegenüber standen Abgänge aufgrund der 

planmäßigen Auflösung von Sonderposten (-160,5 T€). 

4.3.5 Schulden 

Die Höhe der Schulden wurde durch Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge belegt.  

Den ausgewiesenen Schulden standen entsprechende Verpflichtungen gegenüber. Der 

Grundsatz der vollständigen Ausweisung der Schulden wurde beachtet. 

Der Jahresabschluss enthielt alle notwendigen Angaben zum Entstehungsgrund der 

Schulden und der Wirtschaftlichkeit der Konditionen für die ausgewiesenen Schulden. 

Im Rahmen der Prüfung erfolgte eine Abstimmung der einzelnen Schuldenpositionen 

durch einen Abgleich mit der Saldenliste und/oder den Personenkonten zum Stichtag. 

4.3.5.1 Geldschulden 

Die ausgewiesenen Schulden wurden korrekt mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

Nachfolgend wird die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen der Jahre 2015 bis 2019 aufgezeigt: 
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Abbildung 1: Entwicklung der Kreditschulden 

Die Grafik zeigt, dass die Gemeinde Merzen bis 2016 schuldenfrei war. Mit dem Bau des 

Dorfgemeinschaftshauses wurden Kredite aufgenommen.  

Einen Überblick über die Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung (berücksichtigt werden 

ausschließlich die Investitionskredite der Gemeinde) vermittelt die nachstehende Aufstel-

lung: 

 
*)  bei Gemeinden vergleichbarer Größenordnung (3.000 bis 5.000 EW) in Niedersachsen (Quelle: Landesamt für Statistik) 

Tabelle 5: Pro-Kopf-Verschuldung 

Demnach liegt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Merzen über dem Durchschnitt 

vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen. 

Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die vorstehenden Vergleiche nicht uneingeschränkt 

aussagefähig sind, da die Schuldenstatistiken z. B. keine Unterscheidung treffen, ob und 

in welchem Umfang einzelne Aufgabenbereiche ausgegliedert sind oder nicht.  

  

2015 0,0 3.921 0 205

2016 200,0 3.884 51 211

2017 1.581,0 3.907 405 210

2018 1.424,8 3.859 369 217

2019 1.267,6 3.882 327 220

Jahr
Schulden 

in T€

Einwohner 

Stand 31.12.

Pro-Kopf-

Verschuldung

in €/Einw.

Landes-

durchschnitt *)

in €/Einw.
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4.3.6 Rückstellungen 

Soweit notwendig wurden die Rückstellungen für Verbindlichkeiten gebildet, die dem 

Grunde nach zu erwarten, deren Höhe und/oder Fälligkeit aber noch ungewiss waren. 

Dabei waren die Rückstellungen jeweils getrennt nach der vorgesehenen Gliederung 

ausgewiesen. Alle Rückstellungen waren ausreichend belegt. 

Die Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger 

Beurteilung zur Erfüllung der Leistungspflicht erforderlich war. 

Insgesamt waren die Rückstellungen als auskömmlich anzusehen. 

4.3.6.1 Personal 

Im Prüfungsjahr waren keine mit Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammen-

hängende Rückstellungen zu bilden (z. B. Pensions-, Altersteilzeit-, Urlaubs-, Mehrar-

beitsrückstellungen).  

4.3.6.2 Finanzausgleich 

Es wurden Rückstellungen für den Finanzausgleich in angemessener Höhe gebildet. 

 Ergebnisrechnung 

Zusammenfassung der Ergebnisrechnung 

 

Ergebnisse 

Vorjahr 

2018 

Ergebnisse 

Haushaltsjahr 

2019 

Ansätze  

Haushaltsjahr 

2019 

Plan / Ist 

-Vergleich 

ordentliche Erträge 5.239.129,14 € 5.203.778,59 € 4.907.700,00 € +296.078,59 € 

ordentliche Aufwendungen 3.779.096,45 € 4.379.689,99 € 4.213.100,00 € +166.589,99 € 

ordentliches Ergebnis 1.460.032,69 € 824.088,60 € 694.600,00 € +129.488,60 € 

außerordentliche Erträge 2.825.181,00 € 6.010,20 € 0,00 € +6.010,20 € 

außerordentliche Aufwendungen 1.710.976,00 € 20.000,00 € 0,00 € +20.000,00 € 

außerordentliches Ergebnis 1.114.205,00 € -13.989,80 € 0,00 € -13.989,80 € 

Jahresergebnis 2.574.237,69 € 810.098,80 € 694.600,00 € +115.498,80 € 

Tabelle 6: Ergebnisrechnung 

4.4.1 Allgemeines 

Die Aufstellung der Ergebnisrechnung erfolgte in der vorgeschriebenen Staffelform. Die 

Gliederung war korrekt. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen war gewährleistet. 

Das Bruttoprinzip und das Saldierungsverbot wurden beachtet. Für das Stetigkeitsprinzip 

kann festgestellt werden, dass dieses beachtet wurde. Dem Prinzip der Periodengerech-

tigkeit wurde Rechnung getragen. 

4.4.2 Ordentliches Ergebnis - Erträge 

Die ordentlichen Erträge liegen insgesamt um 296,7 T€ über dem Planansatz. Mehrerträ-

ge ergaben sich dabei insbesondere bei der Gewerbesteuer (+78,0 T€), den Grundsteu-

ern (+42,8 T€), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+18,5 T€), einem Zuschuss 

des Landes Niedersachsen für Kindertageseinrichtungen (+23,2 T€), durch höhere Erstat-

tungen des Landkreises für die Kindertagesstätten (+70,5 T€), der Auflösung von Sonder-

posten (+14,0 T€), den Mieteinahmen (+15,8 T€) sowie den Konzessionsabgaben 

(+17,0T€).  
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Die Erträge bei den jeweiligen Positionen entsprachen den Erwartungen aufgrund der be-

stehenden gesetzlichen Regelungen bzw. vertraglichen Vereinbarungen. Gleichzeitig er-

folgte eine ordnungsgemäße Überwachung der Zahlungseingänge. Die Zuordnung der Er-

träge zu den jeweiligen Ertragskonten erfolgte korrekt. Die Rückzahlung zu viel eingegan-

gener Erträge wurde bei den entsprechenden Buchungsstellen abgesetzt. Die erhaltenen 

Zuwendungen wurden unmittelbar als Ertrag gebucht. 

Die geprüften Erträge der Gemeinde wurden rechtzeitig und vollständig geltend gemacht. 

4.4.3 Ordentliches Ergebnis - Aufwendungen 

Die ordentlichen Aufwendungen lagen um insgesamt 166,6 T€ über dem Planansatz. We-

sentliche Mehraufwendungen ergaben sich bei der Kreis- (+131,7 T€) und Samtgemein-

deumlage (+44,9 T€) und den Abschreibungen (+18,8 T€). Demgegenüber standen Min-

deraufwendungen insbesondere für die Unterhaltung des Vermögens (-15,2 T€) und bei 

den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (-11,5 T€).  

Die Aufwendungen bei den jeweiligen Positionen entsprachen den Erwartungen aufgrund 

der bestehenden gesetzlichen Regelungen bzw. vertraglichen Vereinbarungen. Der 

Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit wurde beachtet. 

Die Zuordnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgte zutreffend. Der 

erfolgswirksame Erhaltungsaufwand wurde dabei zutreffend von dem aktivierungspflichti-

gen Herstellungsaufwand abgegrenzt. Die Zinsaufwendungen wurden den zugeordneten 

Gläubigern entsprechend erfasst. Die Höhe der Zinsaufwendungen entsprach den ver-

traglichen Vereinbarungen. 

Eine vollständige Entrichtung der allgemeinen Umlagen (wie Kreisumlage, Samtgemein-

deumlage usw.) wurde vorgenommen. 

4.4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 

Die Erläuterungspflichten im Anhang und im Rechenschaftsbericht wurden beachtet. 

Die außerordentlichen Erträge (6,0 T€) resultieren aus Grundstücksgeschäften. 

Bei den außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um Stromnachzahlungen für 

die Jahre 2011 bis 2018 (20,0 T€). Diese periodenfremden Beträge wurden als außeror-

dentliche Aufwendungen gebucht.  

■  Gemäß § 60 Nr. 6 KomHKVO ist der Begriff "periodenfremd" bei den außerordentli-

chen Aufwendungen und Erträgen entfallen. Dieses ist zukünftig zu beachten.  

4.4.5 Teilergebnisrechnung 

Die Teilergebnisrechnungen lagen in Staffelform vor. Die Gliederung erfolgte korrekt. Die 

Plausibilitätsprüfung zeigte eine Übereinstimmung der Summe aller Teilergebnisrechnun-

gen mit den Werten der (Gesamt)Ergebnisrechnung. 
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 Finanzrechnung 

Zusammenfassung der Finanzrechnung 

 

Ergebnisse  

Vorjahr  

2018 

Ergebnisse  

Haushaltsjahr 

2019 

Ansätze  

Haushaltsjahr 

2019 

Plan / Ist- 

Vergleich 

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 4.938.669,55 € 5.042.195,66 € 4.760.600,00 € +281.595,66 € 

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 3.845.999,08 € 3.986.595,79 € 3.962.400,00 € +24.195,79 € 

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit 1.092.670,47 € 1.055.599,87 € 798.200,00 € +257.399,87 € 

Einzahlungen Investitionstätigkeit 50.651,00 € 478.381,73 € 257.000,00 € +221.381,73 € 

Auszahlungen Investitionstätigkeit 527.077,43 € 1.175.785,34 € 1.433.000,00 € -257.214,66 € 

Saldo Investitionstätigkeit -476.426,43 € -697.403,61 € -1.176.000,00 € +478.596,39 € 

Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag 616.244,04 € 358.196,26 € -377.800,00 € +735.996,26 € 

Einzahlungen Finanzierungstätigkeit 0,00 € 0,00 € 553.700,00 € -553.700,00 € 

Auszahlungen Finanzierungstätigkeit 156.196,05 € 157.222,11 € 200.000,00 € -42.777,89 € 

Saldo Finanzierungstätigkeit -156.196,05 € -157.222,11 € 353.700,00 € -510.922,11 € 

Finanzmittelbestand 460.047,99 € 200.974,15 € - - 

haushaltsunwirksame Einzahlungen 446,76 € 326,14 € - - 

haushaltsunwirksame Auszahlungen 93,23 € 214,80 € - - 

Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge 353,53 € 111,34 € - - 

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 1.426.157,89 € 1.886.559,41 € - - 

Endbestand an Zahlungsmitteln 1.886.559,41 € 2.087.644,90 € - - 

Tabelle 7: Finanzrechnung 

Sämtliche Ein- und Auszahlungen wurden vollständig, getrennt voneinander, entspre-

chend der Gliederung und in Staffelform sowie in den vorgeschriebenen Kontengruppen 

ausgewiesen. Erhebliche Planabweichungen wurden im Anhang angegeben und begrün-

det. Einzahlungen wurden rechtzeitig und vollständig erfasst, rechtzeitig (zeitnah) geltend 

gemacht und eingezogen sowie ordnungsgemäß überwacht. 

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fielen um insgesamt 221,4 T€ höher aus als 

geplant. Wesentliche Abweichungen ergaben sich bei den Landeszuschüssen für die Er-

weiterung der Kita (+180,0 T€) und den Beiträgen für die Erschließung Alte Heerstraße II. 

BA (+68,5 T€). Demgegenüber standen geringere Einzahlungen für den Wirtschaftswege-

bau (-36,8 T€).  

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit liegen um insgesamt 257,2 T€ unter dem fort-

geführten Planansatz. Wesentliche Planabweichungen ergeben sich hier bei der Erschlie-

ßung Alte Heerstraße II. BA (-369,0 T€), beim Breitbandausbau (-356,9 T€), dem Ge-

meindeanteil an der Ortsdurchfahrt B218 (-30,0 T€) und der Gestaltung des Ortszentrums 

(-22,0 T€). Mehrauszahlungen entstanden wiederum beim Wirtschaftswegebau (+201,3 

T€), der Erweiterung der Kita (+194,6 T€), dem Dorfgemeinschaftshaus (+80,3 T€) und 

den Erschließungskosten für die Erweiterung Kemnade (+47,4 T€).   

Insgesamt ist für die Darstellung der Finanzrechnung festzuhalten, dass 

 der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow), 

 der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit, 

 der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelfehlbetrag, 

 der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, 

 der Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen, 

 der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn und Ende des Jahres 

korrekt dargestellt wurden.  
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Im Übrigen wurde das Saldierungsverbot nach den Erkenntnissen dieser Prüfung beach-

tet. Die Gliederung folgte vollständig den Vorgaben. 

Darüber hinaus konnte die Gemeinde eine angemessene und wirksame Liquiditätspla-

nung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit belegen. 

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt 2019 mit 1.055,6 T€ um 257,4 T€ bes-

ser aus als geplant. Die Gemeinde Merzen verfügt daher über eigene Mittel um die Til-

gung (-157,2 T€) sowie den Saldo aus Investitionstätigkeit (-697,4 T€) zu finanzieren. Mit 

dem verbliebenen Betrag konnten die liquiden Mittel um 201,1 T€ erhöht werden. Für die 

Kreditermächtigungen über 553,7 T€ wurden keine Haushaltsreste gebildet. Für Investiti-

onsauszahlungen wurden Ermächtigungen i. H. v. 383,7 T€ in das Folgejahr übertragen, 

die zu Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren führen werden bzw. können.  

Insgesamt stimmte das Ergebnis der Finanzrechnung mit der aktivierten Bilanzposition „li-

quide Mittel“ überein. 

Zur Teilfinanzrechnung ergab die Prüfung, dass diese korrekt und vollständig in der vor-

gesehenen Staffelform geführt wurde. 

 Anhang 

Der Anhang enthielt alle erforderlichen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnis- und der 

Finanzrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben. 

Die Erträge und Aufwendungen, die Einzahlungen und Auszahlungen wurden entspre-

chend der rechtlich vorgegebenen Gliederung ausgewiesen und den Haushaltsansätzen 

gegenübergestellt. 

Zur Vergleichbarkeit mit Vorjahren wurden mit Vorjahresbeträgen der Ergebnisrechnung, 

der Finanzrechnung und/oder der Bilanz vergleichbare aktuelle Beträge angegeben und 

erläutert. 

Die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses waren ausreichend erläutert. 

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden waren wie vorgesehen im 

Anhang angegeben und erläutert. 

 Anlagenübersicht 

Die erforderliche Anlagenübersicht lag vor. In dieser wurde der Stand jeweils zu Beginn 

und zum Ende des Haushaltsjahres angegeben. Der Nachweis des Vermögens der Ge-

meinde wurde in der Übersicht korrekt geführt. Insgesamt entsprach die Anlagenübersicht 

dem amtlichen Muster. 

 Forderungsübersicht 

Die Forderungsübersicht war vorhanden. In dieser waren die Forderungen der Kommune 

gemäß der Bilanz vollständig dargestellt. Sie folgte in ihrer Gliederung der Bilanz. Gleich-

zeitig wurde jeweils der Gesamtbetrag am vorherigen Abschlusstag angegeben. Die For-

derungen wurden mit dem Gesamtbetrag am Abschlussstichtag unter Angabe der Rest-

laufzeit dargestellt. Insgesamt entsprach die Forderungsübersicht dem amtlichen Muster.  
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 Schuldenübersicht 

Dem Anhang war die erforderliche Schuldenübersicht beigefügt. Darin wurden die Schul-

den der Kommune vollständig nachgewiesen. Die Schuldenübersicht entspricht dem nach 

§ 128 NKomVG und § 57 Abs. 3 KomHKVO vorgeschriebenen Muster. Es wurde jeweils 

der Gesamtbetrag zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres angegeben; gegliedert in 

Betragsangaben mit Restlaufzeiten. Insgesamt stimmten die Schuldenübersicht und die 

Werte der Bilanz überein. 

 Rückstellungsübersicht 

Die dem Anhang beizufügende Rückstellungsübersicht lag vor. Die Rückstellungen wa-

ren, der Höhe und Art nach, in der Rückstellungsübersicht richtig dargestellt. Die Darstel-

lung der Rückstellungen entsprach nicht dem verbindlichen Muster.  

■  Es wird darauf hingewiesen, zukünftig die Rückstellungsübersicht nach Anlage 17 ge-

mäß § 57 Abs. 4 KomHKVO zu verwenden. 

 Rechenschaftsbericht 

Der erforderliche Rechenschaftsbericht war vorhanden. Er entsprach den gesetzlichen 

Anforderungen. Insbesondere enthielt der Rechenschaftsbericht eine Bewertung des Jah-

resabschlusses. Es gab keine Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem 

Schluss des Haushaltsjahres eingetreten waren. Auf die voraussichtlichen Entwicklungen 

wurde nachvollziehbar hingewiesen. Insgesamt stand der Rechenschaftsbericht im Ein-

klang mit dem Jahresabschluss. 

 Haushaltsreste 

Haushaltsreste in Haushaltsüberwachungslisten wurden in das Folgejahr vorgetragen. Die 

Haushaltsreste für Ein- bzw. Auszahlungsermächtigungen waren vollständig im Rechen-

schaftsbericht begründet.  

Für Ermächtigungen des Ergebnishaushaltes wurden keine Haushaltsreste gebildet.  

Bei den Ermächtigungsübertragungen im Finanzhaushalt handelt es sich um die Übertra-

gung von Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen in das folgende Haushaltsjahr. Sie betragen 383,7 T€ und resultieren aus 

den Baumaßnahmen zur Erschließung der Alten Heerstraße (368,9 T€) und der Gestal-

tung des Ortszentrums (14,8 T€).  

Für die gebildeten Haushaltsreste lagen die rechtlichen Voraussetzungen vor. Sie wurden 

unter Einhaltung eines vorgeschriebenen Verfahrens gebildet. Die Haushaltsreste wurden 

in die Haushaltsüberwachungslisten des Folgejahres übertragen. Die Haushaltsreste wa-

ren vollständig im Rechenschaftsbericht begründet. 

Alle in das Folgejahr zu übertragenden Haushaltsreste wurden einzeln in einer Übersicht 

dem Anhang des Jahresabschlusses beigefügt. 

Die Gesamtsumme der am Ende des Haushaltsjahres gebildeten Haushaltsreste für Aus-

zahlungsermächtigungen wurde unter der Bilanz ausgewiesen. 
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5. Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 

 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Als Jahresergebnis wird ein Überschuss i. H. v. 810.098,80 € ausgewiesen. Die dauernde 

Leistungsfähigkeit ist auf Grundlage dieses Jahresabschlusses als gegeben anzusehen. 

 Zusammenfassung 

Die Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung wurden ordnungsgemäß aus den Büchern 

entwickelt. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung, der sonstigen Teile 

des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und Vergabe-

wesens ergab keine Feststellungen. Die Vermögenswerte waren richtig und vollständig 

nachgewiesen. 

Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbe-

richt sind nach dem abschließenden Ergebnis dieser Prüfung nicht zu erheben. 

Die Prüfung ergab, dass die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung berücksich-

tigt wurden. 

Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung wurden den kommunalen und den analog 

anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften entsprechend aufgestellt. 

Der Anhang enthielt alle vorgeschriebenen Anlagen. 

6. Finanzwirtschaftliche Gesamtbetrachtung  

Aus haushaltswirtschaftlicher Sicht ist der Jahresabschluss 2019 positiv zu werten. Die 

Haushaltslage der Gemeinde Merzen stellt sich nach wie vor positiv dar. 

 Das Jahresergebnis 2019 konnte einen Überschuss i. H. v. 810,1 T€ ausweisen. 

Geplant war ein Überschuss i. H. v. 694,0 T€. 

 Mit dem Jahresüberschuss 2019 können die Überschussrücklagen auf insgesamt 

5.046,2 T€ erhöht werden. 

 Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war mit 1.055,6 T€ positiv, sodass 

die Tilgung (-157,2 T€) und der Saldo aus Investitionstätigkeit (-697,4 T€) selbst fi-

nanziert werden konnten. 

 Es konnten Investitionen i. H. v. 1.175,8 T€ getätigt werden, was zu einer Reinves-

titionsquote von 444,5 % führt (es wurde mehr als das Vierfache investiert wie ab-

geschrieben).  

 Auf die geplante Kreditaufnahme i. H. v. 553,7 T€ konnte verzichtet werden. 

 Die Pro-Kopf-Verschuldung (327 €/EW) liegt über dem Landesdurchschnitt ver-

gleichbarer Gemeinden in Niedersachsen (220 €/EW). 

 Die liquiden Mittel zum 31.12. stiegen um 201,1 T€ und belaufen sich nun auf ins-

gesamt 2.087,6 T€. 
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Zu beachten ist auch, dass die vorhandenen Liquiden Mittel für die Umlagezahlungen des 

Nachjahres zu einem großen Teil gebunden sind, da die Gemeinde erst im nächsten bzw. 

im übernächsten Jahr die Samtgemeinde- und die Kreisumlage zu leisten hat. 

Zudem sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine 

noch ungewiss und können zu einer größeren Belastung für die Gemeindefinanzen wer-

den. 

Die zukünftigen Haushaltsgespräche der Gemeinde sollten daher weiter vorsichtig und 

vorausschauend geführt werden, um zukünftig noch flexibel auf negative Haushaltsent-

wicklungen reagieren zu können. Eine geringe Schuldenlast entlastet dabei zukünftige 

Haushalte und macht die Gemeinde Merzen unabhängiger von Außeneinwirkungen – vor 

allem durch die Konjunktur und das Zinsniveau.  
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7. Erklärung des Rechnungsprüfungsamtes 

Der Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Merzen ist nach den gesetzlichen Bestimmun-

gen geprüft worden. Im Schlussbericht sind die wesentlichen Prüfungsergebnisse darge-

legt. Insgesamt ist festzustellen, dass 

 aufgrund der Anmerkungen zu den über- und außerplanmäßigen Aufwen-

dungen und Auszahlungen der Haushaltsplan nicht eingehalten wurde, 

 die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und rechne-

risch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind, 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlun-

gen des Geld- und Vermögensverkehrs nach den bestehenden Gesetzen und 

Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze – mit 

Ausnahme der genannten Budgetüberschreitungen im Bereich der über- und 

außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen – und der gebotenen 

Wirtschaftlichkeit verfahren wurde, 

 das Vermögen richtig nachgewiesen ist. 

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass 

 der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt, 

 die Bücher nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung ordnungsge-

mäß geführt wurden. 

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 der Gemeinde Merzen 

wird wie folgt zusammengefasst: Der Jahresabschluss zum 31.12.2019, der Rechen-

schaftsbericht und die Buchführung der Gemeinde Merzen  

 entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvorschriften, 

 die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage sowie die Liquidität werden im Jahres-

abschluss entsprechend den tatsächlichen Verhältnissen dargestellt, 

 bei den Erträgen und Aufwendungen sowie bei den Einzahlungen und Auszahlun-

gen wurde nach der gebotenen Wirtschaftlichkeit verfahren. 

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes stehen die in diesem Schlussbericht dargelegten 

Prüfungsergebnisse einer Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 sowie einer 

Entlastung nicht entgegen. 

Osnabrück, den 21.02.2023 

 

Rechnungsprüfungsamt 

des Landkreises Osnabrück 

 

  
Ralf Lauxtermann Sascha Wolke 

Referatsleiter Prüfgruppenleiter  
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8. Anlagen 

 Bilanz 

 

 

  



Schlussbericht zum Jahresabschluss 2019 der Gemeinde Merzen 

Referat R - Landkreis Osnabrück – 02/2023 - 

 
23 

 Ergebnisrechnung 
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 Finanzrechnung 

 

 

 


